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Hinweis
Internetbasierte Zulassung

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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• Mit dem Projekt „i-Kfz“ modernisiert das BMV das Fahrzeug-
zulassungswesen.

• In der ersten Stufe (2015) wurde die internetbasierte Außer-
betriebsetzung von Fahrzeugen möglich.

• Seit dem 01.10.2017 ist auch die internetbasierte Wieder-
zulassung im Wirkbetrieb (Stufe 2).

• Mittlerweile sind internetbasiert möglich:
• Neuzulassungen,
• Wiederzulassung auf dieselbe Person
• Umschreibungen mit Halterwechsel und
• Tageszulassungen
• Außerbetriebsetzungen

Allgemeines
Internetbasierte Zulassung
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• Die Zulassung eines Fahrzeugs, einschließlich der Änderung
bestehender Zulassungen und der Kennzeichenzuteilung für
ein zulassungsfreies Fahrzeug, sowie die Außerbetriebsetzung
eines Fahrzeugs hat nach Maßgabe dieses Abschnitts zu
erfolgen, sofern der entsprechende Antrag internetbasiert
gestellt wird.

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 18 I FZV
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• Sofern ein nach der FZV erforderlicher Antrag elektronisch
gestellt werden soll, hat dies über das von der Zu-
lassungsbehörde hierfür eingerichtete informationstechnische
System (Portal) zu erfolgen.

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 19 I FZV
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot 1
Kfz-Zulassung Online - Stadt Köln

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot 2
Kfz-Zulassung Online - Stadt Köln

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot 3
Kfz-Zulassung Online - Stadt Köln

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
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• Ein elektronischer Antrag erfordert eine sichere
Identifizierung des Halters:

• Personalausweis
• eID-Karte
• Ausweis App 2

• Nutzerkonto nach § 3 II OZG (Bund ID)
• Elster – Zertifikat
• Personalausweis

Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

§ 20 I FZV
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot 4
Willkommen bei der BundID | BundID

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://id.bund.de/de/welcome
https://id.bund.de/de/welcome
https://id.bund.de/de/welcome
https://id.bund.de/de/welcome
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• Die Erstzulassung eines Fahrzeugs kann internetbasiert
beantragt werden für folgende Kennzeichen:

• Euro-Kennzeichen
• Oldtimerkennzeichen
• Saisonkennzeichen
• „E“-Kennzeichen

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 27 I FZV
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• Die Erstzulassung eines Fahrzeugs kann internetbasiert
beantragt werden unter Eingabe von:

• Elektronische Versicherungsbestätigung
• SEPA-Lastschrift
• HU / SP
• Sicherheitscode der ZB II
• Nummer des Vordrucks der ZB II
• Kennzeichen

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 27 I FZV



• Ein Fahrzeug darf ohne Stempelplaketten […] bis zum
Empfang der Stempelplaketten in Betrieb gesetzt werden,

längstens jedoch für 14 Tage.

Bernd Huppertz
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Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 1 FZV
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• Voraussetzung für die sofortige Inbetriebsetzung ist der Abruf
der automatisierten Zulassungsentscheidung, mit dem die
Entscheidung wirksam wird.

• Mit dem Abruf der automatisierten Zulassungsentscheidung
ist das Fahrzeug zugelassen.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

HK, § 31 FZV, Rn. 2
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• Die 14 Tage - Frist beginnt mit Abruf der automatisierten Ent-
scheidung über die internetbasierte Erstzulassung.

• Die 14 Tage - Frist wird mit dem Abruf in Lauf gesetzt; sie be-
ginnt am darauffolgenden (ersten) Tag.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV

HK, § 31 FZV, Rn. 3
§ 31 I VwVfG



Bernd Huppertz
16

• Die Berechtigung endet mit Ablauf des 14. auf den Tag der
Zulassungsentscheidung folgenden Kalendertages.

• Fällt das Ablaufdatum auf einen Sonntag/Feiertag, verfällt die
Gültigkeit erst nach Ablauf des nachfolgenden Werktages.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

BR-Drs. 70/2023, 311
§ 31 I, III VwVfG
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• Ein gut lesbarer Ausdruck der abgerufenen automatisierten
Entscheidung ist von der das Fahrzeug führenden Person
mitzuführen und auszuhändigen.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV



Bernd Huppertz
18

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV
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Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV
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Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV
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Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV
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• Zusätzlich zur abgerufenen automatisierten Zulassungs-
entscheidung stellt die Zulassungsbehörde dem Antragsteller
einen vorläufigen Zulassungsnachweis zum Abruf bereit.

• Bei der Inbetriebsetzung des Fahrzeugs ist der vorläufige
Zulassungsnachweis ununterbrochen bis zum Ablauf des
Tages, an dem die Berechtigung endet, von außen gut lesbar
am Fahrzeug auszulegen.

• Das gilt nicht für Fahrzeuge der Fahrzeugklassen L
(Motorräder, Quads) und O

Vorläufiger Zulassungsnachweis
Internetbasierte Zulassung

§ 32 II Satz 1 FZV

?
§ 32 II Satz 2 FZV
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Internetbasierte Zulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis

§ 32 FZV
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Internetbasierte Zulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis

§ 32 FZV
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Internetbasierte Zulassung
Vorläufiger Zulassungsnachweis

§ 32 FZV
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• Innerhalb von 6 Kalendertagen sendet die Zulassungsbehörde
dem Antragsteller

einen Bogen (spez. Plakettenträger) mit zwei Zulassungs-
plaketten und einer HU-Plakette zu.

Plaketten
Internetbasierte Zulassung

§ 12 III FZV
Anlage 5, Abschnitt C

§ 22 I Satz 2 FZV



• Plakettenträger

Bernd Huppertz
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Plaketten
Internetbasierte Zulassung



• Der Antragsteller muss die Zulassungsplaketten und die HU-
Plakette dann unverzüglich auf dem Kennzeichenschild
aufkleben.

Bernd Huppertz
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Plaketten
Internetbasierte Zulassung

§ 22 I Satz 2 FZV
§ 26 IV Nr. 1 FZV
§ 29 II Satz 3 StVZO
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• Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird ein Pkw
angehalten, dessen ansonsten korrekt angebrachte Kenn-
zeichen weder über eine Stempelplakette noch eine Prüf-
plakette verfügen. Der Fahrer händigt einen vorläufigen
Zulassungsnachweis und den Abruf der automatisierten
Zulassungsentscheidung aus.

• Der Fahrer gibt wahrheitsgemäß an, die Neuzulassung des
Pkw vor bereits mehr als zwei Wochen über das internet-
basierte Zulassungsverfahren abgewickelt zu haben. Aller-
dings habe er bis heute weder die Zulassungsbescheinigung
noch die Stempelplaketten erhalten.

Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung
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• Lösung

• Die Zulassungsbehörde hat dem Pkw ein Kennzeichen
zugeteilt.

• Der Halter hat die automatisierte Zulassungs-
entscheidung der Zulassungsbehörde aus dem Internet
abgerufen. Damit ist das Fahrzeug zugelassen

• Der Fahrer händigt den zugehörigen vorläufigen Zu-
lassungsnachweis und den Abruf der automatisierten
Zulassungsentscheidung aus.

Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

!
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• Lösung

• Das Fahrzeug durfte abweichend von § 12 XIII Satz 1
Nr. 2 FZV iVm § 12 III FZV ohne Stempelplakette
längstens 14 Tage in Betrieb gesetzt werden.

Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 1 FZV
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• Lösung

• Da die 14 Tages-Frist überschritten wurde, liegt eine
OWi entgegen § 12 XIII Nr. 2 FZV iVm § 12 III FZV iVm §
77 Nr. 1 FZV vor.

• Die OWi ist jedoch weder im BKat noch im
Tatbestandskatalog aufgeführt

• Darüber hinaus fehlt die HU-Prüfplakette (OWi ent-
gegen § 29 II S. 1 StVZO iVm § 69a II Nr. 15 StVZO).

Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung
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• Die Außerbetriebsetzung eines kennzeichenpflichtigen Fahr-
zeugs kann internetbasiert beantragt werden, wenn

• die Kennzeichen (Stempelplaketten)
• die Zulassungsbescheinigung Teil I

über Sicherheitscodes verfügen.

• Diese werden seit 01.01.2015 ausgegeben.

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 24 I FZV

2. ÄndVO-FZV
BGBl. I (2014) S. 1665
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• Die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil I und der
Kennzeichenschilder wird ersetzt durch die Erfassung und
Verifizierung

• des Kennzeichens
• des Sicherheitscodes der Stempelplakette
• des Sicherheitscodes der Zulassungsbescheinigung Teil I

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 24 II FZV
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot Außerbetriebsetzung 1
Kfz-Zulassung Online - Stadt Köln

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
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Online-Portal
Internetbasierte Zulassung

Screenshot Außerbetriebsetzung 2
Kfz-Zulassung Online - Stadt Köln

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20020/index.html
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• Die sichtbare Markierung mit der Aufschrift „zur
Außerbetriebsetzung entfernen“ enthält eine Druckstück-
nummer, die für jede Zulassungsbescheinigung Teil I nur
einmal vergeben sein darf.

Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung

§ 13 I FZV
Anlage 6



• Markierung der Druckstücknummer

Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung

Bernd Huppertz
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• Die darunter liegende Markierung mit der Aufschrift „Außer
Betrieb gesetzt“ und der Sicherheitscode dürfen nur nach
Ablösung der ersteren Markierung unumkehrbar sichtbar
gemacht werden.

Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung
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• Markierung mit Sicherheitscode

Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung
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• Die Stempelplakette enthält u.a.
eine eindeutige Druckstück-
nummer, die für jede Stempel-
plakette nur einmal vergeben
sein darf.

Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung

Anlage 5
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Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung

• Die Stempelplakette enthält u.a.
eine eindeutige Druckstück-
nummer, die für jede Stempel-
plakette nur einmal vergeben
sein darf.

Anlage 5
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• Die Stempelplakette muss einen
verdeckt angebrachten Sicher-
heitscode bergen, der erst durch
Freilegen unumkehrbar sichtbar
gemacht werden kann.

Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

Anlage 5
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• Die Stempelplakette muss einen
verdeckt angebrachten Sicher-
heitscode bergen, der erst durch
Freilegen unumkehrbar sichtbar
gemacht werden kann.

Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

Anlage 5
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• Sicherheitscode auf Handy

Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung
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Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

• Sicherheitscode auf Handy
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Druckstücknummer
Internetbasierte Zulassung

• Stempelplakette mit Druckstücknummer und QR-Code

Anlage 5



Bernd Huppertz
48

Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

• Stempelplakette mit Sicherheits- und QR-Code

Anlage 5
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Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

• Stempelplakette mit Sicherheits- und QR-Code

Anlage 5
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Sicherheitscode
Internetbasierte Zulassung

• Stempelplakette mit Sicherheits- und QR-Code

Anlage 5
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Datum der Außerbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

• Als Datum der Außerbetriebsetzung gilt der Tag der
abschließenden Bearbeitung durch die Zulassungsbehörde.

• Darunter ist das Datum zu verstehen, an dem die Mitteilung
der Zulassungsbehörde über die Außerbetriebsetzung aus
dem Portal abgerufen wurde.

• Wird die Entscheidung nicht abgerufen, wird sie postalisch
von der Behörde versandt. In diesem Fall wird die Außer-
betriebsetzung am Tag der Absendung wirksam.

§ 25 I Satz 1 FZV

§ 25 I Satz 2 FZV
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Datum der Außerbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

• Die zuständige Zulassungsbehörde hat den bisherigen Halter
auf das Datum der Wirksamkeit der Außerbetriebsetzung
schriftlich hinzuweisen.

§ 25 III FZV
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Internetbasierte Zulassung

§ 25 III FZV

Datum der Außerbetriebsetzung



Bernd Huppertz
54

Internetbasierte Zulassung

§ 25 III FZV

Datum der Außerbetriebsetzung
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Freitag Nachmittag führt der Halter die internetbasierte
Außerbetriebsetzung durch.

• Dies wird aber erst am darauffolgenden Montag Morgen
abrufbar sein.

• In der Zwischenzeit behauptet der Halter bei einer etwaigen
Polizeikontrolle, jemand habe die Stempelplakette mutwillig
abgekratzt.
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Lösung

• Verifizieren anhand der Zulassungsbescheinigung Teil I

• „Halterfeststellung“ ist zwecklos: Das Fahrzeug wird
(noch) als zugelassen geführt.
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Lösung

• Der Halter darf die Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs nur
anordnen oder zulassen, wenn die Voraussetzungen […]
vorliegen, ua:

• Fahrzeuge dürfen […] nur in Betrieb gesetzt werden, wenn
[…] die Stempelplakette nach § 12 III FZV vorhanden ist.

• OWi entgegen § 12 XIII Nr. 2 iVm § 12 III FZV iVm § 77 Nr. 1
FZV

• Die OWi ist jedoch weder im BKat noch im
Tatbestandskatalog aufgeführt.
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Lösung

• Ein Kennzeichenschild, bei dessen Stempelplakette der
Sicherheitscode sichtbar ist, gilt als ungestempeltes
Kennzeichen iSd § 12 IV Satz 1 FZV.

§ 21 III FZV
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Lösung

• Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette
dürfen mit den bisher zugeteilten Kennzeichen bis zum
Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung des Fahr-
zeugs durchgeführt werden […].

• Bei internetbasierter Außerbetriebsetzung gibt es keine
Rückfahrt.

§ 12 IV Satz 2 FZV

!
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Sachverhalt
Internetbasierte Zulassung

• Lösung

• OWi entgegen § 3 I FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV
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• Die Wiederzulassung eines Fahrzeugs kann internetbasiert
beantragt werden für folgende Kennzeichen:

• Euro-Kennzeichen
• Oldtimerkennzeichen
• Saisonkennzeichen
• „E“-Kennzeichen

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 29 FZV
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• Die Wiederzulassung eines Fahrzeugs kann internetbasiert beantragt
werden unter Eingabe von:

• Angabe des bisherigen Kennzeichens
• Angabe der FIN

• Sicherheitscode ZB I
• Sicherheitscode ZB II

• Elektronische Versicherungsbestätigung

• SEPA-Lastschrift

Normtext
Internetbasierte Zulassung

§ 29 I FZV
§ 26 II Nr. 1 FZV

§ 29 III Nr. 1 FZV
§ 29 III Nr. 2 

§ 29 I FZV
§ 26 II Nr. 2 FZV

§ 29 I FZV
§ 26 II Nr. 2 FZV



• Ein Fahrzeug darf ohne Stempelplaketten […] bis zum
Empfang der Stempelplaketten in Betrieb gesetzt werden,

längstens jedoch für 14 Tage.
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Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 1 FZV
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• Voraussetzung für die sofortige Inbetriebsetzung ist der Abruf der
automatisierten Zulassungsentscheidung, mit dem die Entscheidung
wirksam wird.

• Die Frist beginnt mit Abruf der automatisierten Entscheidung über die
internetbasierte Erstzulassung.

• Die Frist wird mit dem Abruf in Lauf gesetzt; sie beginnt am darauf-
folgenden (ersten) Tag.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

HK, § 31 FZV, Rn. 2

§ 31 I Satz 2 FZV

HK, § 31 FZV, Rn. 3
§ 31 I VwVfG
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• Die Berechtigung endet mit Ablauf des 14. auf den Tag der
Zulassungsentscheidung folgenden Kalendertages.

• Fällt das Ablaufdatum auf einen Sonntag/Feiertag, verfällt die
Gültigkeit erst nach Ablauf des nachfolgenden Werktages.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

BR-Drs. 70/2023, 311
§ 31 I, III VwVfG
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• Ein gut lesbarer Ausdruck der abgerufenen automatisierten
Entscheidung ist von der das Fahrzeug führenden Person
mitzuführen und auszuhändigen.

Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 31 I Satz 2 FZV



Bescheid über sofortige Inbetriebsetzung
Internetbasierte Zulassung

§ 29, § 31 FZV
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• Zusätzlich zum abgerufenen automatisierten Zulassungs-
bescheid stellt die Zulassungsbehörde dem Antragsteller
einen vorläufigen Zulassungsnachweis zum Abruf bereit.

• Bei der Inbetriebsetzung des Fahrzeugs ist der vorläufige
Zulassungsnachweis ununterbrochen bis zum Ablauf des
Tages, an dem die Berechtigung endet, von außen gut lesbar
am Fahrzeug auszulegen.

• Das gilt nicht für Fahrzeuge der Fahrzeugklassen L
(Motorräder, Quads) und O

Vorläufiger Zulassungsnachweis
Internetbasierte Zulassung

§ 32 II Satz 1 FZV

§ 32 II Satz 2 FZV

?
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Internetbasierte Zulassung

Rechtsfolgen
! ? !
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Rechtsfolgen
Internetbasierte Zulassung
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Rechtsfolgen
Internetbasierte Zulassung
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• Zunner, Praxiswissen Fahrzeug-Zulassung (Losebl.), abrufbar
unter: https://research.wolterskluwer-online.de/bibliothek

• BMV (Hrsg.), abrufbar unter: BMV - Internetbasierte
Fahrzeugzulassung: So funktioniert „i-Kfz“

• KBA (Hrsg.), abrufbar unter: Kraftfahrt-Bundesamt -
Internetbasierte Fahrzeugzulassung - i-Kfz

Literatur
Internetbasierte Zulassung
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